
Einladung zur Gemeindeversammlung
Die Stimmberechtigten der Politischen Gemeinde Dänikon werden zur ordentlichen Ge-
meindeversammlung wie folgt eingeladen:  

Datum: Donnerstag, 11. Dezember 2008, um 20:00 Uhr 

Ort: Anna Stüssi Haus

Die folgenden Geschäfte werden behandelt:  

Politische Gemeinde Seite

1. Ersatzwahl eines Mitglieds des Wahlbüros für die Amtsdauer 2006 - 2010  3 

2. Genehmigung des Voranschlages 2009 der Politischen Gemeinde Dänikon 
und Festsetzung des Steuerfusses  

 4 

3. Genehmigung der Übernahme des Mietvertrages für die Liegenschaft des 
Feuerwehrgebäudes Otelfingen durch den Sicherheitszweckverband, Auf-
teilung der Investitionskosten für den Mieterausbau auf die Zweckver-
bandsgemeinden und Ablösung des an der Gemeindeversammlung vom 
14. Dezember 2006 genehmigten Kredites von CHF 144'000.-- für die 
jährlich wiederkehrenden Mietkosten und für den Mieterausbau  

 21 

4. Genehmigung der Totalrevision der Zweckverbandsstatuten der  
Zürcher Planungsgruppe Furttal 

 24 

5. Genehmigung der Totalrevision der Zweckverbandsstatuten  
Friedhof Dällikon-Dänikon 

 26 

6. Genehmigung der Totalrevision der Zweckverbandsstatuten Spital  
Dielsdorf 

 28 

7. Auflösung Zweckverband Regionale Tierkörpersammelstelle Regensdorf 
(RTR)

 32 

8. Anfragen gemäss § 51 des Gemeindegesetzes  

Nach den Informationen des Gemeindepräsidenten können im Anschluss an den offiziel-
len Teil der Gemeindeversammlung Fragen durch die Stimmberechtigten gestellt werden. 

Akten und Anträge sowie die Stimmregister liegen während zwei Wochen vor der Ge-
meindeversammlung während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Dänikon zur 
Einsicht auf. Die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich Anfrage-, Stimm- und Rekurs-
recht werden auf Seite 2 erläutert. 

Dänikon, 24. November 2008 Gemeinderat Dänikon
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Anfragerecht nach § 51 Gemeindegesetz 

Jedem Stimmberechtigten steht das Recht zu, über einen Gegenstand der Gemeindever-
waltung von allgemeinem Interesse eine Anfrage an die Gemeindevorsteherschaft zu 
richten.

Die Anfragen sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung der
Gemeindevorsteherschaft schriftlich einzureichen.  

Die Gemeindevorsteherschaft beantwortet die Anfrage in der Gemeindeversammlung. Sie 
teilt ihre Antwort dem Stimmberechtigten spätestens zu Beginn der Gemeindeversamm-
lung schriftlich mit.  

Der Stimmberechtigte hat das Recht auf eine kurze Stellungnahme. Eine Beratung und 
Beschlussfassung über die Antwort findet nicht statt.

Stimmberechtigung 

§ 40 Gemeindegesetz 

Die Gemeindeversammlung ist das oberste Organ der Gemeinde. Sie besteht aus der 
Gesamtheit der stimmberechtigten Schweizer Bürger. 

Politische Gemeinde Dänikon 

Nach Art. 1 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde bildet Dänikon die Politische 
Gemeinde. 

Protokoll nach § 54 Gemeindegesetz 

Der Schreiber der Gemeindevorsteherschaft trägt die Ergebnisse der Verhandlungen, 
insbesondere die gefassten Beschlüsse und die Wahlen, genau und vollständig in das 
Gemeindeprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prüfen längstens innert 
sechs Tagen nach Vorlage das Protokoll auf seine Richtigkeit und bezeugen diese durch 
ihre Unterschrift. Nachher steht das Protokoll den Stimmberechtigten zur Einsicht offen. 

Rechtsmittel 

Gemäss § 151 a des Gemeindegesetzes, kann eine Person, die an der Gemeindever-
sammlung teilgenommen hat, einen Stimmrechtsrekurs nur dann erheben, wenn sie die 
Verletzung schon in der Gemeindeversammlung gerügt hat.  

Gemäss § 54 des Gemeindegesetzes, ist das Begehren um Berichtigung des Protokolls in 
der Form des Rekurses innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, beim 
Bezirksrat einzureichen. 

Gemäss § 151 des Gemeindegesetzes, können Beschlüsse der Gemeinde von den Ge-
meindebehörden, von Stimmberechtigten und von denjenigen Personen, die ein rechtli-
ches Interesse daran haben, innert 30 Tagen, vom Beginn der Auflage an gerechnet, 
beim Bezirksrat, durch Beschwerde angefochten werden. 

Einladung 

Diese Einladung zur Gemeindeversammlung mit Traktandenliste, Auszügen, Anträgen 
und Abschieden, wird jeder Haushaltung zugestellt. Weitere Exemplare können bei der 
Gemeindeverwaltung bezogen werden. 
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1. Ersatzwahl eines Mitglieds des Wahlbüros für die Amtsdauer 
2006 - 2010 

ANTRAG 

Die Gemeindeversammlung wählt gestützt auf Artikel 15 der Gemeindeordnung in einer 
Ersatzwahl ein Mitglied des Wahlbüros für den Rest der Amtsperiode 2006 - 2010  

Weisung

Raffaele Bisacca, Alte Landstrasse 25, 8114 Dänikon, wurde seinem Gesuch entspre-
chend, infolge Wegzug aus der Gemeinde, als Mitglied des Wahlbüros entlassen.  

Gemäss Art. 15 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde Dänikon vom 20. März 
1997 findet die Ersatzwahl der Mitglieder des Wahlbüros durch die Gemeindever-
sammlung statt. Der Gemeinderat hat die Ersatzwahl für ein Mitglied des Wahlbüros für 
die Amtsperiode 2006 bis 2010 auf die Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2008 
festgelegt.

Am 10. Oktober 2008 publizierte der Gemeinderat einen Wahlaufruf im Furttaler. Innert 
der gesetzten Frist sind folgende Wahlvorschläge eingegangen: 

Name, Vorname Jahrgang Adresse 

Egle, Daniela 1960 Oberdorfstrasse 3 

Yanay, Sivan 1989 Alte Landstrasse 13 

Wählbar sind neben den erwähnten Kandidaten alle Schweizerinnen und Schweizer, wel-
che das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht von der Wahlberechtigung ausge-
schlossen sind. 

Weitere Wahlvorschläge können bis zur Wahl anlässlich der Gemeindeversammlung ein-
gereicht werden. Diese bedürfen keiner Formvorschrift und werden nicht mehr veröffent-
licht. 
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2. Genehmigung des Voranschlages 2009 der Politischen  
Gemeinde Dänikon und Festsetzung des Steuerfusses  

ANTRAG 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - in Anwendung 
von Artikel 16 Ziffern 11 und 12 der Gemeindeordnung beschliesst:

1. Der Voranschlag der Politischen Gemeinde Dänikon für das Jahr 2009 wird geneh-
migt.

2. Der Aufwand der laufenden Rechnung beträgt CHF 7'707'500.-- und der Ertrag 
CHF 7'563’200.--, was einen Aufwandüberschuss von CHF 144’300.-- ergibt, welcher 
durch die Entnahme aus dem Eigenkapital zu decken ist.  

3. Der Steuerfuss des Politischen Gemeindegutes für das Jahr 2009 wird auf 48% (Vor-
jahr 47%) des mutmasslichen Einfachen Staatssteuerertrages von CHF 3'300'000.-- 
festgesetzt.

4. In der Investitionsrechnung stehen Ausgaben von CHF 1’100’000.-- Einnahmen von 
CHF 441’000.-- gegenüber. Daraus resultieren Nettoinvestitionen im Verwaltungs-
vermögen von CHF 659’000.--.  

Im Finanzvermögen sind weder Ausgaben noch Einnahmen vorgesehen. 

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Die Rechnungsprüfungskommission hat den Voranschlag 2009 der Politischen Gemeinde 
geprüft und in Ordnung befunden. 

Die Laufende Rechnung zeigt einen Aufwand von CHF 7'707'500 und einen Ertrag von 
CHF 5'979'200 (ohne Steuerertrag des laufenden Jahres), sodass ein durch Steuern zu 
deckender Aufwandüberschuss von CHF 1'728'300 verbleibt. Bei einem mutmasslichen 
Gemeindesteuerertrag (100%) von CHF 3'300'000 wird zur teilweisen Deckung des Auf-
wandüberschusses ein Steuerfuss von 48 % erhoben. Der Aufwandüberschuss von 
CHF 144'300 wird durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt. 

Die Abschreibungen beim Verwaltungsvermögen betragen CHF 949'000. Die Investitions-
rechnung weist Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 659'000 und keine 
Nettoveränderungen im Finanzvermögen aus. 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung dem Voran-
schlag 2009 zuzustimmen und den Steuerfuss von 48% zu genehmigen. 

Dänikon, 12. November 2008 Rechnungsprüfungskommission Dänikon 
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Weisung

Der Voranschlag 2009 der Politischen Gemeinde präsentiert sich wie folgt: 

a) Laufende Rechnung

Total Aufwand  CHF 7'707'500.-- 

Total Ertrag  CHF 7'563’200.--

Aufwandüberschuss  CHF 144’300.-- 

b) Investitionsrechnung

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 

Total Ausgaben  CHF 1'100’000.-- 

Total Einnahmen  CHF 441’000.--

Zunahme Nettoinvestitionen  CHF 659’000.-- 

- Finanzierung  

Zunahme Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen CHF 659’000.-- 

Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen - CHF 949’000.-- 

Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung + CHF 144’300.--

Finanzierungsüberschuss I CHF 145’700.-- 

c) Veränderung Gesamtkapital

Eigenkapital per 31. Dezember 2009  CHF 12'343’035.-- 

d) Steuerfuss

Das kantonale Mittel der Steuerfüsse bleibt gemäss Beschluss des Regierungsrates 
unverändert bei 113 %. Der Verbleib beim kantonalen Mittel ist nach wie vor unum-
gänglich, da ansonsten der Steuerkraftausgleich, welcher für 2009 mit 
CHF 2'350'000.-- budgetiert ist, vom Kanton nicht ausgerichtet wird. Der Hauptteil 
dieses Betrages, nämlich rund CHF 1'351’700.-- geht an die beiden Schulgüter. Sofern 
die Schulgemeinden antragsmässig beschliessen, ergibt sich folgende Zusammenset-
zung des Steuerfusses: 

Gemeindegut Steuerfuss 2009 Steuerfuss 2008 

Politische Gemeinde 48% 47% 

Oberstufenschulgemeinde 19% 20% 

Primarschulgemeinde 46% 46% 

Gesamtsteuerfuss 113% 113% 

Der Anteil der Politischen Gemeinde von 48 % entspricht CHF 1'584’000.-- vom 
100%igen Staatssteuerertrag von CHF 3'300’000.--. 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, dem vorliegenden Voranschlag 2009 
der Politischen Gemeinde zuzustimmen und den Steuerfuss für das Politische Gemeinde-
gut auf 48% festzusetzen. 
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E r l ä u t e r u n g e n 

Der Voranschlag 2009 der Politischen Gemeinde wurde vom Gemeinderat am 6. Oktober 
2008 zu Handen der Rechnungsprüfungskommission bzw. der Gemeindeversammlung 
vom 11. Dezember 2008 verabschiedet. Bei einem Aufwand von CHF 7'707’500.-- bzw. 
einem Ertrag von CHF 7'563’200.-- resultiert aus der Laufenden Rechnung ein Aufwand-
überschuss von CHF 144’300.--. 

Mit Beschluss des Regierungsrates wurde das Kantonale Mittel der Steuerfüsse für das 
Jahr 2009 unverändert auf 113% festgesetzt. Da für den Erhalt des Steuerkraftaus-
gleichbeitrages mindestens das Kantonsmittel erhoben werden muss, ist der Gesamt-
steuerfuss nach vorgängiger Absprache mit der Primar- und Oberstufenschulgemeinde 
ebenfalls unverändert zu belassen. Der Wegfall des Steuerkraftausgleichsbeitrages von 
CHF 2'350'000.-- bei einer Unterschreitung des Kantonalen Mittelwertes von 113% ist 
finanziell nach wie vor nicht verkraftbar. 

Anlässlich der alljährlichen Steuerfusskoordinationssitzung hat die Oberstufenschulge-
meinde eine Senkung ihres Steuerfusses um 1% in Aussicht gestellt. Damit der Gesamt-
steuerfuss nicht unter das Kantonale Mittel von 113% absinkt wurde im Rahmen der 
Steuerfusskoordinationssitzung eine Erhöhung des Steuerfusses der Politischen Gemein-
de um 1% vereinbart. 

Die wesentlichsten Abweichungen des Voranschlages 2009 gegenüber dem Budget 2008 
werden wie folgt erläutert: 

Behörden und Verwaltung 

Gemeindeverwaltung Die starke Zunahme der Geschäftstätigkeit, verbunden mit 
einer steigenden Einwohnerzahl, zwingen zu einer Erhöhung 
der Stellenprozente um 50% im Bereich der Gemeinde-
kanzlei. 

Verwaltungsliegenschaften Die zwischenzeitlich störungsanfällige Alarmanlage aus dem 
Jahr 1998 des Gemeindehauses soll für rund CHF 15'000.-- 
durch einen Ersatz abgelöst werden.  

Die für das Jahr 2008 vorgesehene Schaltersanierung wird 
erst im Jahr 2009 zur Ausführung gelangen. Die Kosten von 
rund CHF 45'000.-- wurden erneut im Voranschlag einge-
stellt. Mit diesem Projekt verbunden ist ein Kreditantrag für 
den Umbau des Gemeindehauses sowie eine Umgestaltung 
des Böschungsbereiches, welcher im Jahr 2009 der Ge-
meindeversammlung vorgelegt werden soll. 

Rechtsschutz und Sicherheit 

Feuerwehr u. Feuerpolizei Durch die geplante Übernahme des Investitionsanteiles für 
den Mieterausbau des neuen Feuerwehrgebäudes von der 
Gemeinde Otelfingen in die Buchhaltungen der einzelnen 
Zweckverbandsgemeinden reduziert sich der Betriebsbei-
trag an den Sicherheitszweckverband (wegfallender Miet-
aufwand seitens des Zweckverbandes). 
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Kultur und Freizeit 

Massenmedien Nach der Entwurfsphase für die neue Homepage 
www.daenikon.ch im Jahr 2008 dürfte die Umsetzung im 
Jahr 2009 Kosten von rund CHF 25'000.-- verursachen. 

Parkanlagen, Wanderwege Im Anschluss an die Rasenplatzsanierung auf dem Gemein-
despielplatz an der Alten Landstrasse im Jahr 2008 soll im 
Jahr 2009 die Spielanlage für rund CHF 10'000.-- erneuert 
werden.

Gesundheit 

Spitäler Ab dem Jahr 2009 werden der Aufwand für den Akutbereich 
(Spital Limmattal) bzw. den Langzeitpflegebereich (Spital 
Dielsdorf) nach den Bestimmungen über das öffentliche 
Rechnungswesen in separaten Funktionen budgetiert. Der 
Aufwand für das Spital Limmattal reduziert sich gegenüber 
dem Voranschlag 2008 um rund CHF 2'000.-- auf 
CHF 147'200.--.  

Kranken- u. Pflegeheime Der neu separat ausgewiesene Aufwand für die Langzeit-
pflege im Spital Dielsdorf erhöht sich gegenüber dem Vor-
anschlag 2008 um rund CHF 34'000.-- auf neu 
CHF 112'300.--. Hauptverantwortlich für die Kostensteige-
rung ist die von den Gemeindeversammlungen beschlosse-
ne Betriebserweiterung (Geriatrische Tages- und Nachtklinik 
bzw. Pflegewohngruppe für Demenzkranke). 

Soziale Wohlfahrt 

Jugend Zur Umsetzung des neuen Jugendkonzeptes zieht der Ge-
meinderat u.a. die Zusammenarbeit mit einem Jugend-
sozialarbeiter in Betracht. Sofern eine regionale Zusam-
menarbeit im Rahmen des TJUF (Trägerverein Jugendhaus 
Unteres Furttal) nicht realisierbar ist, sollen der im Voran-
schlag 2009 eingestellte Besoldungs- und Sozialleistungs-
aufwand über CHF 7'000.-- ein stundenweises Engagement 
eines Jugendsozialarbeiters ermöglichen. 

Als zusätzliches Element im neuen Jugendkonzept steht im 
Voranschlag 2009 ein Betrag von CHF 1'500.-- für die 
Durchführung von Anlässen zur Verfügung. Aktiven Jugend-
lichen soll ermöglicht werden, selber geplante und organi-
sierte Events unter Mithilfe eines öffentlichen Beitrages 
durchzuführen. 

Verkehr 

Gemeindestrassen Im baulichen Unterhalt ist die Sanierung der Parkplatzan-
lagen an der Alten Landstrasse sowie an der Birchwies-
strasse geplant. Es ist mit Kosten von rund CHF 20'000.-- 
zu rechnen. 

Die jährlichen Belagsausbesserungsarbeiten werden im Jahr 
2009 um rund CHF 70'000.-- gekürzt. Im Gegenzug wurde 
zu Lasten der Investitionsrechnung das Projekt „Sanierung 
Unterdorfstrasse“ über CHF 60'000.-- aufgenommen. 
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Umwelt und Raumordnung 

Wasserwerk Bei der Wasserversorgung ist die Situation gegenüber den 
Vorjahren unverändert. Der Abschreibungsbedarf kann wei-
terhin der Spezialfinanzierung der Investitionsrechnung be-
lastet werden. Im Voranschlag 2009 beträgt der Überschuss 
aus der Betriebsrechnung CHF 17'200.--.  

Die Spezialfinanzierung der Investitionsrechnung weist Ende 
2007 noch ein Guthaben von CHF 585’000.-- aus. Bis auf 
weiteres kann auf eine Erhöhung des zurzeit sehr tiefen Was-
serpreises von CHF 1.-- pro m3 verzichtet werden. 

Abwasserbeseitigung Die Kosteneinsparung beim Betriebsbeitrag an die Kläran-
lage Otelfingen von rund CHF 86'000.-- gegenüber dem 
Voranschlag 2008 wird durch einen erhöhten Unterhalts-
bedarf am Leitungsnetz sowie durch die Übernahme des 
Abschreibungsbedarfes zu Lasten der Betriebsrechnung 
teilweise kompensiert. Bei der Spezialfinanzierung der In-
vestitionsrechnung im Abwasserbereich steht kein Geld zur 
Verfügung. Der Abschreibungsaufwand muss deshalb auf 
die Betriebsrechnung überwälzt werden. 

Mit der Gebührenanhebung auf das Jahr 2008 kann das Defi-
zit der Betriebsrechnung mit CHF 7'600.-- sehr tief gehalten 
werden. Sollte der massiv gesunkene Betriebsbeitrag an die 
Kläranlage Otelfingen Bestand haben, kann mittelfristig wie-
der eine Senkung der Gebührenansätze ins Auge gefasst 
werden. Entscheidend dafür sind u.a. die Auswirkungen der 
Bautätigkeit der Jahre 2008 und 2009 in den Verbands-
gemeinden.

Abfallbeseitigung Das Jahr 2009 ist im Abfallbereich mit gewissen Unsicher-
heiten im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme der neu-
en Abfallsammelstelle im Werkhof Häglerbach belastet. 
Nach Ablauf eines Betriebsjahres werden sich gewisse Posi-
tionen wie Personalaufwand für die Entsorgungsstelle, Kos-
ten der Recyclingfirmen bzw. Einnahmen von Entsorgerge-
bühren genau budgetieren lassen. Auch mit der im Jahr 
2008 getätigten Gebührenerhöhung resultiert ein Betriebs-
defizit von CHF 22'000.-- für das Jahr 2009. 

Das Ziel eines kontrollierten Abbaues der Spezialfinanzierung 
ist mit dem Defizit von CHF 22'000.-- bei einem Bestand von 
CHF 96'000.-- erreicht.

Finanzen und Steuern 

Gemeindesteuern Erfreuliches zeigt die Entwicklung des Steuerertrages des 
laufenden Jahres. Der 100-prozentige Steuerertrag steigt 
um knapp 5 % von CHF 3'150'000.-- auf CHF 3'300'000.--. 
Durch den Abtausch von einem Steuerprozent von der 
Oberstufenschule zur Politischen Gemeinde resultiert bei ei-
nem Steuerfuss von 48% ein Ertrag von CHF 1'584'000.--. 
Gegenüber dem Voranschlag 2008 ergibt sich ein Mehrer-
trag von CHF 103'000.--. 
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Grundstückgewinnsteuern Die Phase der erhöhten Grundstückgewinnsteuereinnahmen 
aus den Landverkäufen der Jahre 2006 und 2007 neigt sich 
dem Ende zu. Für das Jahr 2009 wird gegenüber dem Vor-
anschlag 2008 ein um CHF 70’000.-- tieferer Ertrag budge-
tiert. 

Finanzausgleich Aufgrund der aktuell vorliegenden Steuerertragszahlen des 
Rechnungsjahres 2008 ist davon auszugehen, dass im Jahr 
2009 ein leicht erhöhter Beitrag von CHF 2'350'000.-- aus-
gerichtet werden dürfte. Vom geschätzten Steuerkraftaus-
gleichsbeitrag über CHF 2'350'000.-- werden im Verhältnis 
der Steuerfüsse insgesamt CHF 1'351’700.-- an die Ober-
stufenschule bzw. Primarschule weitergeleitet. 

Abschreibungen Die geplanten Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen 
von CHF 659'000.-- führen unter Einbezug der mutmass-
lichen Buchwerte zu Beginn des Rechnungsjahres zu einem 
ordentlichen Abschreibungsaufwand von CHF 499'000.--. 
Davon entfallen CHF 160'700.-- auf die Spezialfinanzie-
rungsbereiche Wasser, Abwasser und Kehricht, welche in-
tern in diesem Umfang den Betriebsrechnungen weiterbe-
lastet werden können. 

Im Sinne einer nachhaltigen Finanzpolitik soll die gute Er-
tragslage im Voranschlag 2009 erneut mit zusätzlichen Ab-
schreibungen über CHF 450'000.-- genutzt werden. 

8114 Dänikon, im September 2008 FINANZVERWALTUNG DÄNIKON
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3. Genehmigung der Übernahme des Mietvertrages für die
Liegenschaft des Feuerwehrgebäudes Otelfingen durch den  
Sicherheitszweckverband, Aufteilung der Investitionskosten 
für den Mieterausbau auf die Zweckverbandsgemeinden und 
Ablösung des an der Gemeindeversammlung vom 
14. Dezember 2006 genehmigten Kredites von CHF 144'000.-- 
für die jährlich wiederkehrenden Mietkosten und für den Mie-
terausbau

ANTRAG 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - in Anwendung 
von Artikel 16 Ziffer 14 der Gemeindeordnung beschliesst:

1. Der Abtretung bzw. Übernahme der Mietverträge vom 11. Dezember 2006 für Ge-
schäftsräume, Feuerwehrlokalitäten an der Landstrasse 8 in Otelfingen, samt Mit-
benützung der Zufahrt zum Gebäude und Parkplätze bei Feuerwehreinsätzen und 
dem Mietvertrag vom 3. Dezember 2007 für 6 Aussenparkplätze, Zusatz zum Miet-
vertrag betreffend Feuerwehrlokal von der Politischen Gemeinde Otelfingen an den 
Sicherheitszweckverband Unteres Furttal (SIUF) wird zugestimmt. 

2. Es wird ein Kredit von CHF 321'652.35 (Anteil der Gemeinde Dänikon an den Ge-
samtkosten von CHF 1'228'618.65) zu Lasten von Konto 140.5030.00 (Anteil Mieter-
ausbau) im Rechnungsjahr 2009 an die Mieterausbaukosten zugestimmt.  

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Ausgangslage 
Die Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2006 bewilligte den Abschluss eines 
Mietvertrages für das Feuerwehrlokal an der Landstr. 8, in Otelfingen. Der dafür notwen-
dige Bruttokredit für die jährlich wiederkehrenden Kosten von CHF 144'000 (Anteil Ge-
meinde Dänikon CHF 37'699) wurde zu Lasten der Zweckverbandsrechnung SiUF geneh-
migt. Ausserdem wurde bewilligt, dass sich die bewilligte Kreditsumme für den Mietpreis 
von CHF 78'600 entsprechend der Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenprei-
se 100,4 Punkte (Juli 2006; Stand Dezember 2005 100 Punkte) erhöht oder ermässigt. 
Für die Verzinsung der Hälfte der Nettoinvestitionskosten von CHF 960’000 erhöht oder 
ermässigt sich die bewilligte Kreditsumme für den Zins (CHF 14'400) analog der Verän-
derung des durchschnittlichen Zinssatzes des Fremdkapitals der Gemeinde Otelfingen. 

Antrag zur Übernahme des Mietvertrages  
Nach Abnahme der Abrechnung über das neue Feuerwehrlokal durch die Gemeindever-
sammlung Otelfingen vom 9. Juni 2008 beantragt die Gemeinde Otelfingen den Zweck-
verbandsgemeinden SiUF ihre Kostenanteile sowie die Änderungen des Mietvertrages zu 
Handen der Gemeindeversammlungen der einzelnen Gemeinden zu genehmigen. Die 
Sicherheitskommission empfiehlt den Verbandsgemeinden gemäss Protokollauszug vom 
3. Juni 2008 der Mietvertragsänderung zuzustimmen. 

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Abtretung 
bzw. Übernahme der zwei Mietverträge für die Feuerwehrlokalitäten an der Landstr. 8 in 
Otelfingen und für die 6 Aussenparkplätze von der Politischen Gemeinde Otelfingen an 
den Sicherheitszweckverband Unteres Furttal (SiUF) zuzustimmen. Ebenso soll der Kredit 
von CHF 321'652.35 (Anteil Gemeinde Dänikon an den Gesamtkosten von 
CHF 1'228'618.65) an die  Mieterausbaukosten zugestimmt werden. 

Dänikon, 12. November 2008 Rechnungsprüfungskommission Dänikon 
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WEISUNG

Ausgangslage 

Die Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2006 bewilligte den Abschluss eines 
Mietvertrages für das Feuerwehrlokal an der Landstrasse 8, in Otelfingen. Der dafür not-
wendige Bruttokredit für die jährlich wiederkehrenden Kosten von CHF 144'000.-- (Anteil 
Gemeinde Dänikon CHF 37'699.--) wurde zu Lasten der Zweckverbandsrechnung SIUF 
(Sicherheitszweckverband Unteres Furttal) genehmigt. Ausserdem wurde bewilligt, dass 
sich die bewilligte Kreditsumme für den Mietpreis von CHF 78'600.-- entsprechend der 
Entwicklung des Landesindexes der Konsumentenpreise 100,4 Punkte (Juli 2006; Stand 
Dezember 2005 100 Punkte) erhöht oder ermässigt. Für die Verzinsung der Hälfte der 
Nettoinvestitionskosten von CHF 960'000.-- erhöht oder ermässigt sich die bewilligte 
Kreditsumme für den Zins (CHF 14'400.--) analog der Veränderung des durchschnitt-
lichen Zinssatzes des Fremdkapitals der Gemeinde Otelfingen. 

Wie bereits im Antrag zu diesem Geschäft vermerkt, wird nach Abschluss des Mieteraus-
baus die Refinanzierung durch die Zweckverbandsgemeinden nochmals überprüft. Aus-
serdem soll die Übernahme des langjährigen Mietvertrages durch den Sicherheitszweck-
verband Unteres Furttal geprüft werden. 

Antrag zur Übernahme des Mietvertrages 

Nach Abnahme der Abrechnung über das neue Feuerwehrlokal durch die Gemeindever-
sammlung Otelfingen vom 9. Juni 2008 beantragt die Gemeinde Otelfingen den Zweck-
verbandsgemeinden SIUF ihre Kostenanteile sowie die Änderungen des Mietvertrages zu 
Handen der Gemeindeversammlungen der einzelnen Gemeinden zu genehmigen. Die 
Sicherheitskommission empfiehlt den Verbandsgemeinden gemäss Protokollauszug vom 
3. Juni 2008 der Mietvertragsänderung zuzustimmen 

Übernahme des Investitionskostenanteils für den Mieterausbau 

Für den Mieterausbau bewilligte die Gemeindeversammlung Otelfingen einen Bruttokredit 
von CHF 1’050'000.--. An der Gemeindeversammlung vom 9. Juni 2008 haben die 
Stimmberechtigten der Gemeinde Otelfingen die Bauabrechnung über einen Betrag von 
CHF 1'369'498.65 mit einer Kostenüberschreitung von CHF 319'498.65 (30,43%) ge-
nehmigt.  

Gemäss dem Abnahmebeschluss des Gemeinderates Otelfingen wie auch der Gemeinde-
versammlung Otelfingen hat sich das Vorhaben hauptsächlich aufgrund von unvorherge-
sehenen Aufwendungen im Rahmen der Altbausanierung verteuert. Dringliche Detail-
massnahmen mussten ergänzend zum Kostenvoranschlag während der Bauzeit angeord-
net werden; wie zum Beispiel 

Einbau eines Betonbodens in der Halle 

Betonplatte bei der Vorfahrt 

Stiefelwaschanlage 

Verbreiterung der Ausfahrt im Nordosten 

ergänzende Elektroarbeiten 

zusätzlicher Aufwand bei den Lüftungsanlagen, den Sanitärbereichen, den Gipserar-
beiten für Raumtrennung im Obergeschoss, Malerarbeiten (Mehrflächen), Schreiner-
arbeiten (zusätzliche Türen) 

entsprechend haben sich auch die Planerkosten verteuert 

Im Kostenvoranschlag unzureichend enthalten waren die Bau- und Anschlussgebühren 
von CHF 40'900.-- und die Finanzierungskosten zu 2% von CHF 22'494.30. 
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Im Kostenvoranschlag ist unter BKP 582 eine Teuerung von CHF 54'000.-- enthalten. In 
der Bauabrechnung wird die Bauteuerung mit rund CHF 55'000.-- ausgewiesen. 

Der Eigentümer und gleichzeitig auch Architekt Urs M. Weidmann hat neben direkt ver-
gebenen Arbeiten Pauschal CHF 150'000.-- für Abbrucharbeiten, Trennwände, Heizung, 
Bodenbeläge, Markierungen usw. übernommen.  

Die Gebäudeversicherung des Kantons Zürich leistete einen Beitrag von CHF 140'880.--. 

Formelle Änderung gegenüber der Kreditgenehmigung 

Wie eingangs erwähnt war ursprünglich vorgesehen, sowohl die Miet- als auch die Inves-
titionskosten durch jährliche Beiträge den Verbandsgemeinden zu belasten, was an der 
Gemeindeversammlung Dänikon vom 14. Dezember 2006 auch bewilligt wurde. In der 
Zwischenzeit wurde vereinbart, dass der Mietvertrag an den Sicherheitszweckverband 
abgetreten werden soll. Der Vermieter Urs M. Weidmann, Rüschlikon, hat dieser formel-
len Änderung zugestimmt. 

Im gleichen Zug sollen die Investitionskosten durch eine einmalige Zahlung abgegolten 
werden. Sie werden nach dem Verteilschlüssel des Voranschlages 2007 (Zeitpunkt des 
Kreditantrages) verteilt: 

Gemeinde Verteilschlüssel VA 2007 Betrag

Boppelsen 19,94%  CHF 244'986.60 

Dänikon 26,18%  CHF 321'652.35 

Hüttikon 9,08%  CHF 111'558.55 

Otelfingen 44,80%  CHF 550'421.15 

Total 100,00%  CHF 1'228'618.65 

Antrag der Sicherheitskommission Unteres Furttal 

Die Sicherheitskommission Unteres Furttal stimmt der Übertragung der zwei Mietverträge 
von der Gemeinde Otelfingen auf den Sicherheitszweckverband Unteres Furttal per 
1. Januar 2009 zu. Die Sicherheitskommission beantragt den Verbandsgemeinden diesem 
Geschäft ebenfalls zuzustimmen. 

Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Rechnungsprüfungskommission und den Stimm-
berechtigten, der Abtretung bzw. Übernahme der zwei Mietverträge für die Feuerwehr-
lokalitäten an der Landstrasse 8 in Otelfingen und für 6 Aussenparkplätze von der Politi-
schen Gemeinde Otelfingen an den Sicherheitszweckverband Unteres Furttal (SIUF) zu-
zustimmen.

Ebenso soll dem Kredit von CHF 321'652.35 (Anteil der Gemeinde Dänikon an den Ge-
samtkosten von CHF 1'228'618.65) an die Mieterausbaukosten zugestimmt werden.
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4. Genehmigung der Totalrevision der Zweckverbandsstatuten 
der Zürcher Planungsgruppe Furttal 

ANTRAG 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - in Anwendung 
von Artikel 16 Ziffer 8 der Gemeindeordnung beschliesst:

1. Der Totalrevision der Zweckverbandsstatuten Zürcher Planungsgruppe Furttal (ZPF) 
wird zugestimmt. 

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Die Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Hüttikon, Otelfingen und Regens-
dorf bilden zusammen unter der Bezeichnung „Zürcher Planungsgruppe Furttal“ (ZPF) 
einen regionalen Planungsverband im Sinne des kantonalen Planungs- und Baugesetzes. 
Aufgrund der Bestimmungen der neuen Kantonsverfassung sind Zweckverbände demo-
kratisch zu organisieren. Weil die bestehenden Statuten an keine ausreichenden Bestim-
mungen über das künftig vorgeschriebene Initiativ- und Referendumsrecht enthalten, ist 
eine Anpassung erforderlich.

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die vorge-
schlagene Totalrevision der Zweckverbandsstatuten Zürcher Planungsgruppe Furttal 
(ZPF) anzunehmen. 

Dänikon, 12. November 2008 Rechnungsprüfungskommission Dänikon 
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Weisung

Ausgangslage 

Die Gemeinden Boppelsen, Buchs, Dällikon, Dänikon, Hüttikon, Otelfingen und Regens-
dorf bilden zusammen unter der Bezeichnung „Zürcher Planungsgruppe Furttal“ (ZPF) 
einen regionalen Planungsverband im Sinne des kantonalen Planungs- und Baugesetzes. 
Aufgrund der Bestimmungen der neuen Kantonsverfassung sind Zweckverbände demo-
kratisch zu organisieren. Weil die bestehenden Statuten keine ausreichenden Bestim-
mungen über das künftig vorgeschriebene Initiativ- und Referendumsrecht enthalten, ist 
eine Anpassung erforderlich.

Revisionsvorlage 

Die wichtigsten Änderungen betreffen den aufgrund der Kantonsverfassung vorgeschrie-
benen Ausbau der Volksrechte im Rahmen des Zweckverbandes. Neu haben somit die 
Stimmberechtigten des gesamten Verbandsgebietes das Recht, Initiativen einzureichen 
und an der Urne über rechtmässige Initiativbegehren sowie die Beschlussfassung über 
Ausgaben ab einer bestimmten Höhe abzustimmen. Die Anzahl der benötigten Unter-
zeichnenden für die Einreichung einer Initiative wurde auf 500 angesetzt, was zweckmäs-
sig ist, um einerseits eine breite Unterstützung einer Initiative zu garantieren, ohne an-
dererseits eine übermässig hohe Hürde für die Einreichung einer Initiative zu errichten. 

Aufgrund des in der Kantonsverfassung vorgeschriebenen Finanzreferendums sind für 
Ausgabenbeschlüsse ab einer bestimmten Höhe die Stimmberechtigten zuständig. Die 
vorliegende Totalrevision sieht eine Abstufung der Finanzkompetenzen zwischen dem 
Zweckverbandsvorstand, der Delegiertenversammlung und den Stimmberechtigten vor. 
Der Betrag, ab welchem der Entscheid über neue Ausgaben den Stimmberechtigten zu-
steht, wurde auf CHF 500‘000 festgelegt. Damit wird dem Bemühen um mehr Demokra-
tie in den Zweckverbänden Rechnung getragen, ohne dass die Stimmberechtigten unver-
hältnismässig oft zur Urne gerufen werden. 

Im Weiteren wurden einzelne Bestimmungen an die kantonalen Musterstatuten für 
Zweckverbände angepasst. Beim Kostenverteiler wurden keine Änderungen vorgenom-
men.

Antrag der Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Furttal 

Die Delegiertenversammlung der Zürcher Planungsgruppe Furttal hat die Zweckver-
bandsstatuten zur Genehmigung durch die Verbandsgemeinden verabschiedet. 

Antrag des Gemeinderates 

Mit der vorgeschlagenen Totalrevision können die Statuten der Zürcher Planungsgruppe 
Furttal auf geeignete Weise an die Bestimmungen und Anforderungen der Kantonsverfas-
sung angepasst werden. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, der Vorlage zuzustim-
men. Für weitere Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen, die bei der Gemeindever-
waltung aufliegen. Der vollständige Verordnungstext kann bei der Gemeindeverwaltung 
bestellt oder von der Gemeindewebseite unter dem folgenden Link herunter geladen wer-
den: www.daenikon.ch/aktuelles_news/Gemeindeversammlungen.htm.
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5. Genehmigung der Totalrevision der Zweckverbandsstatuten 
Friedhof Dällikon-Dänikon 

ANTRAG 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - in Anwendung 
von Artikel 16 Ziffer 8 der Gemeindeordnung beschliesst:

1. Der Totalrevision der Zweckverbandsvereinbarung Friedhofverband Dällikon-Dänikon 
wird zugestimmt. 

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Die Gemeinden Dällikon und Dänikon bilden für die Besorgung des Friedhof- und Bestat-
tungswesens den Friedhofverband Dällikon–Dänikon. Aufgrund der Bestimmungen der 
neuen Kantonsverfassung sind Zweckverbände demokratisch zu organisieren. Weil die 
bestehende Verbandsvereinbarung keine Bestimmungen über das künftig vorgeschriebe-
ne Initiativ – und Referendumsrecht enthält, ist eine Anpassung erforderlich. 

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die vorge-
schlagene Totalrevision über den Friedhofverband Dällikon–Dänikon anzunehmen. 

Die Rechnungsprüfungskommission Dänikon wünscht, gestützt auf Artikel 22 in den neu-
en Verbandsstatuten, jährliche Einsicht in die Jahresrechnung und in den Voranschlag. 

Dänikon, 12. November 2008 Rechnungsprüfungskommission Dänikon 



 Seite  27 

Weisung

Ausgangslage 

Die Gemeinden Dällikon und Dänikon bilden für die Besorgung des Friedhof- und Bestat-
tungswesens den Friedhofverband Dällikon-Dänikon. Aufgrund der Bestimmungen der 
neuen Kantonsverfassung sind Zweckverbände demokratisch zu organisieren. Weil die 
bestehende Verbandsvereinbarung keine Bestimmungen über das künftig vorgeschrie-
bene Initiativ- und Referendumsrecht enthält, ist eine Anpassung erforderlich. 

Revisionsvorlage 

Die wichtigsten Änderungen betreffen den aufgrund der Kantonsverfassung vorgeschrie-
benen Ausbau der Volksrechte im Rahmen des Zweckverbandes. Neu haben somit die 
Stimmberechtigten des gesamten Verbandsgebietes das Recht, Initiativen einzureichen 
und an der Urne über rechtmässige Initiativbegehren sowie die Beschlussfassung über 
Ausgaben ab einer bestimmten Höhe abzustimmen. Die Anzahl der benötigten Unter-
zeichnenden für die Einreichung einer Initiative wurde auf 150 angesetzt. Dies entspricht 
etwa 5 Prozent der Stimmberechtigten im Verbandsgebiet und ist zweckmässig, um ei-
nerseits eine breite Unterstützung einer Initiative zu garantieren, ohne andererseits eine 
übermässig hohe Hürde für die Einreichung einer Initiative zu errichten. 

Aufgrund des in der Kantonsverfassung vorgeschriebenen Finanzreferendums sind für 
Ausgabenbeschlüsse ab einer bestimmten Höhe die Stimmberechtigten zuständig. Die 
vorliegende Totalrevision sieht eine Abstufung der Finanzkompetenzen zwischen Zweck-
verbandsvorstand, Gemeinderäten und Stimmberechtigten vor. Der Betrag, ab welchem 
der Entscheid über neue Ausgaben den Stimmberechtigten zusteht, wurde auf 
CHF 500‘000 festgelegt. Damit wird dem Bemühen um mehr Demokratie in den Zweck-
verbänden Rechnung getragen, ohne dass die Stimmberechtigten unverhältnismässig oft 
zur Urne gerufen werden. 

Im Weiteren wurden einzelne Bestimmungen an die kantonalen Musterstatuten für 
Zweckverbände angepasst. Beim Kostenverteiler wurden keine Änderungen vorgenom-
men.

Antrag der Friedhof-Kommission 

Die Friedhof-Kommission hat die Zweckverbandsvereinbarung Friedhofverband Dällikon-
Dänikon zur Genehmigung durch die Verbandsgemeinden verabschiedet. 

Antrag des Gemeinderates 

Mit der vorgeschlagenen Totalrevision kann die Vereinbarung über den Friedhofverband 
Dällikon-Dänikon auf geeignete Weise an die Bestimmungen und Anforderungen der Kan-
tonsverfassung angepasst werden. Den Stimmberechtigten wird empfohlen, der Vorlage 
zuzustimmen. Für weitere Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen, die bei der Gemein-
deverwaltung aufliegen. Der vollständige Text der Verbandsordnung kann bei der Ge-
meindeverwaltung bestellt oder von der Gemeindewebseite unter dem folgenden Link 
www.daenikon.ch/aktuelles_news/Gemeindeversammlungen.htm herunter geladen wer-
den.
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6. Genehmigung der Totalrevision der Zweckverbandsstatuten 
Spital Dielsdorf 

ANTRAG 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - in Anwendung 
von Artikel 16 Ziffer 8 der Gemeindeordnung beschliesst:

1. Der Totalrevision der Zweckverbandsstatuten Langzeitpflege Bezirk Dielsdorf (bisher 
Bezirksspital Dielsdorf) wird zugestimmt. 

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Die geltende Verbandsordnung (Statuten Spitalverband des Bezirkes Dielsdorf) stammt 
aus dem Jahre 1961 und wurde im Jahre 1987 überarbeitet. Eine Totalrevision der Ver-
bandsordnung drängt sich aus folgenden Gründen auf: 

- Schliessung des Akutspitalbereiches im Jahre 1999 und damit Wegfall eines wesentli-
chen Verbandzweckes. Anpassung von Zweck und Organisation an die zwischenzeitlich 
eingetretenen Veränderungen, insbesondere der Neuverteilung der Zuständigkeiten 
der Langzeitpflege (Aufgabe der Gemeinden) im Zusammenhang mit der Revision des 
Gesundheitsgesetzes.

- Anpassung der Finanzkompetenzen aller Stufen an die heutigen Verhältnisse. 

- Neuordnung des Kostenverteilers unter den Verbandsgemeinden. 

- Demokratisierung (Art.93 Abs. 1 neue KV ). 

Die notwendigen Änderungen sind gesamthaft von so grosser Bedeutung, dass eine To-
talrevision der Verbandsordnung unumgänglich ist. 

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung die vorge-
schlagene Totalrevision über die Zweckverbandsstatuten Spital Dielsdorf anzunehmen. 

Dänikon, 12. November 2008 Rechnungsprüfungskommission Dänikon 
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Weisung

Einleitung 

Die geltende Verbandsordnung (Statuten Spitalverband des Bezirkes Dielsdorf) stammt 
aus dem Jahre 1961 und wurde im Jahre 1987 überarbeitet. Eine Totalrevision der Ver-
bandsordnung drängt sich aus folgenden Gründen auf: 

- Schliessung des Akutspitalbereiches im Jahre 1999 und damit Wegfall eines wesentli-
chen Verbandzweckes. Anpassung von Zweck und Organisation an die zwischenzeitlich 
eingetretenen Veränderungen, insbesondere der Neuverteilung der Zuständigkeiten 
der Langzeitpflege (Aufgabe der Gemeinden) im Zusammenhang mit der Revision des 
Gesundheitsgesetzes

- Anpassung der Finanzkompetenzen aller Stufen an die heutigen Verhältnisse 

- Neuordnung des Kostenverteilers unter den Verbandsgemeinden 

- Demokratisierung (Art. 93 Abs. 1 neue KV) 

Die notwendigen Änderungen sind gesamthaft von so grosser Bedeutung, dass eine To-
talrevision der Verbandsordnung unumgänglich ist. 

Die Delegiertenversammlung erteilte deshalb einer Arbeitsgruppe im Jahre 2002 den Auf-
trag für die Ausarbeitung einer Statutentotalrevision. Die Arbeitsgruppe setzte sich zu-
sammen aus Vertretern der Gemeinden, der Delegiertenversammlung und der Be-
triebskommission. In den Jahren 2002 bis 2004 wurden in zahlreichen Sitzungen die 
neuen Statuten erarbeitet. Zweimal wurde eine Vernehmlassung bei allen Gemeinden des 
Zweckverbandes durchgeführt. 

Im Jahre 2006 sind die neuen Statuten dem Gemeindeamt, Abteilung Gemeinderecht, 
einer ersten Prüfung vorgelegt worden. Das Gemeindeamt wies unter anderem darauf 
hin, dass im Zusammenhang mit der neuen Kantonsverfassung beispielsweise auch das 
Initiativ- und Referendumsrecht in den Statuten neu berücksichtigt werden muss. Mit der 
Verabschiedung der Statuten ist deshalb zugewartet worden bis entsprechende Muster-
statuten vorlagen. Danach sind die Statuten nochmals gründlich überarbeitet und ange-
passt worden. Anfangs 2008 erfolgte dann eine nochmalige, abschliessende Prüfung 
durch das Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Gemeinderecht. 

Für Organisation und Aufgaben der Behörden hält sich der Entwurf an die Bestimmungen 
der kantonalen Gesetzgebung, soweit die Bedürfnisse des Zweckverbandes nicht eine 
besondere Regelung nahe legen. 

In materieller Hinsicht wird besonders auf die Änderungen unter den Titeln Finanzkom-
petenzen und Verteilschlüssel hingewiesen. 

Die Delegiertenversammlung hat anlässlich ihrer Sitzung vom 12. Juni 2008 der vorlie-
genden Neufassung der Statuten des Zweckverbandes Langzeitpflege Bezirk Dielsdorf 
zugestimmt und diese zu Handen der Stimmberechtigten der Verbandsgemeinden verab-
schiedet.

Zweck des Verbandes 

In Art. 3 entfällt der Auftrag zur Führung eines Bezirksspitals. Der Verbandszweck um-
fasst die Langzeitpflege. Zur Sicherstellung der Langzeitpflege betreibt der Zweckverband 
Langzeitpflege Bezirk Dielsdorf ein regionales Zentrum für Gesundheit und Pflege. 

Name des Zweckverbandes und des Betriebes 

Anstelle der Bezeichnung "Spitalverband des Bezirk Dielsdorf" ist im Entwurf der Name 
"Zweckverband Langzeitpflege Bezirk Dielsdorf" vorgesehen. Der Name des Betrie-
bes "Bezirksspital Dielsdorf" wird ersetzt durch die Bezeichnung „Regionales Zentrum 
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für Gesundheit und Pflege Dielsdorf“ (kurz "Gesundheitszentrum Dielsdorf"). 
Damit kann dem vielfältigen Dienstleistungsangebot des Betriebes Rechnung getragen 
werden:

Kranken und Pflegeheim     Trägerschaft Zweckverband Langzeitpflege  
Bezirk Dielsdorf 

ADUS-Medica AG Chirurgische Klinik, private Trägerschaft 

Physiotherapie Physio plus Private Trägerschaft (ADUS-Medica AG) 

Augeninstitut Zürcher Unterland Private Trägerschaft 

Röntgeninstitut Zürcher Unterland Private Trägerschaft 

Arztpraxen Private Trägerschaft 

Organisation 

Die Organisation erfährt keine grundsätzliche Umgestaltung. Neben den Verbandsge-
meinden bleiben die drei Führungsebenen, nämlich die Delegiertenversammlung, die Be-
triebskommission und die Geschäftsleitung (bisher Spitalleitung), bestehen. Nach neuem 
Recht sind auch die Stimmberechtigten des Verbandsgebietes als Organ zu bezeichnen. 

Die Delegiertenversammlung umfasst neu nur noch je eine Vertretung der Zweckver-
bandsgemeinden. Die Vertretung der frei praktizierenden Ärzte und der Gemeinde-
schwestern entfällt unter Berücksichtigung des Verbandszweckes Langzeitpflege. 

Gemäss den Bestimmungen der neuen Kantonsverfassung sind nicht mehr die einzelnen 
Gemeinden, sondern neu die Stimmberechtigten des Zweckverbandes als Organ zu be-
zeichnen. Ihnen stehen zu: 

- die Einreichung von Initiativen 

- die Ergreifung des fakultativen Referendums 

- die Abstimmung über rechtmässige Referendums- und Initiativbegehren 

- Die Beschlussfassung über Finanzkompetenzen, welche bisher durch die Zweckver-
bandsgemeinden wahrgenommen wurden. 

Finanzkompetenzen 

Die Finanzkompetenzen der einzelnen Organe Geschäftsleitung, Betriebskommission und 
Delegiertenversammlung wurden den heutigen Bedürfnissen angepasst und klar festge-
legt. Insbesondere aber musste der neuen Kantonsverfassung Rechnung getragen wer-
den, welche neu anstelle der Gemeinden des Zweckverbandes den Stimmberechtigten 
des Zweckverbandes Finanzkompetenzen einräumt. 

Verteilschlüssel 

Gemäss Art. 33 der geltenden (alten) Verbandsordnung erfolgt die Verteilung der Be-
triebsbeiträge der Verbandsgemeinden bisher im Verhältnis der um den Steuerkraftaus-
gleich bereinigten absoluten Steuerkraft. 

Sowohl die Arbeitsgruppe Statutenrevision wie auch die Betriebskommission und die De-
legiertenversammlung sind klar der Meinung, dass im neuen Verteilschlüssel auch die 
Pflegetage mitberücksichtigt werden müssen. Auch die Zweckverbandsgemeinden haben 
sich in den Vernehmlassungen hinter dieses Ansinnen gestellt. Es ist absehbar, dass auf 
Grund der demographischen Entwicklung (immer mehr ältere und damit immer mehr 
pflegebedürftige Menschen), dem sinkenden Angebot an Pflegepersonal und der zurück-
haltenden Kostenbeiträge der Krankenkassen Kostensteigerungen in der Langzeitpflege 
unausweichlich sind. Aus diesem Grund soll die Übernahme des Betriebsdefizits durch die 
Zweckverbandsgemeinden weiterhin einerseits nach dem Solidaritätsprinzip erfolgen (be-
reinigte absolute Steuerkraft und Einwohnerzahl), andererseits künftig aber auch dem 
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Verursacherprinzip (Pflegetage) Rechnung tragen. Aus diesem Grund erfolgt die Vertei-
lung des Betriebsdefizits neu nach folgendem Schlüssel: 

- 30 % Um die Steuerkraftsausgleich korrigierte absolute Steuerkraft der Gemeinden 

- 30 % Einwohnerzahl 

- 40 % Anzahl der Pflegetage der Patienten aus den Wohnsitzgemeinden 

Antrag der Delegiertenversammlung des Zweckverbands Bezirksspital Dielsdorf 

Die Delegiertenversammlung des Zweckverbands Bezirksspital Dielsdorf hat die Zweck-
verbandsstatuten zur Genehmigung durch die Verbandsgemeinden verabschiedet. 

Antrag des Gemeinderates 

Mit der vorgeschlagenen Totalrevision können die Zweckverbandsstatuten Langzeitpflege 
Bezirk Dielsdorf (bisher Bezirksspital Dielsdorf) auf geeignete Weise an die Bestimmun-
gen und Anforderungen der Kantonsverfassung angepasst werden. Den Stimmberech-
tigten wird empfohlen, der Vorlage zuzustimmen. Für weitere Einzelheiten wird auf die 
Akten verwiesen, die bei der Gemeindeverwaltung aufliegen. Der vollständige Text der 
Zweckverbandsstatuten kann bei der Gemeindeverwaltung bestellt oder von der Gemein-
dewebseite unter dem folgenden Link herunter geladen werden:  
www.daenikon.ch/aktuelles_news/Gemeindeversammlungen.htm 
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7. Auflösung Zweckverbandsstatuten Regionale Tierkörpersam-
melstelle Regensdorf (RTR) 

ANTRAG 

Die Gemeindeversammlung - gestützt auf den Antrag des Gemeinderates - in Anwendung 
von Artikel 16 Ziffer 8 der Gemeindeordnung beschliesst:

1. Der Auflösung des Zweckverbandes Regionale Tierkörpersammelstelle Regensdorf 
(RTR) per 31. Dezember 2009 wird zugestimmt. 

ABSCHIED DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION 

Für den gemeinsamen Bau und den Betrieb einer regionalen Tierkörpersammelstelle 
schlossen sich 1971 insgesamt 16 Gemeinden zu einem Zweckverband zusammen. Re-
gensdorf wurde dabei zur Sitzgemeinde bestimmt. 

Wie vorerwähnt besteht der Zweck des Verbandes im Bau und Betrieb einer regionalen 
Tierkörpersammelstelle in Regensdorf einerseits und anderseits, sofern nötig in der ge-
meinsamen Lösung weiterer Aufgaben, wie z.B. die Organisation eines regionalen Tier-
körpersammeldienstes und des Tierkörpertransportes in die Beseitigungsanlage etc. 

Derzeit werden die Kadaverbehälter jeweils am Dienstag durch einen Angestellten der 
«Landi Surb», Schleinikon, in den einzelnen Verbandsgemeinden abgeholt und nach der 
Sammelstelle Bülach geführt. Von dort aus erfolgt der Weitertransport in die Beseiti-
gungsanlage der Tiermehlfabrik Bazenheid SG. Die Verrechnung je Gemeinde erfolgt pro 
Anzahl Gebinde. 

Die Rechnungsprüfungskommission empfiehlt der Gemeindeversammlung der Auflösung 
des Zweckverbandes Regionale Tierkörpersammelstelle Regensdorf (RTR) per 31. De-
zember 2009 zuzustimmen.

Dänikon, 12. November 2008 Rechnungsprüfungskommission Dänikon 
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Weisung

Ausgangslage 

Für den gemeinsamen Bau und den Betrieb einer regionalen Tierkörpersammelstelle 
schlossen sich 1971 insgesamt 16 Gemeinden zu einem Zweckverband zusammen. Re-
gensdorf wurde dabei zur Sitzgemeinde bestimmt. 

Wie vorerwähnt besteht der Zweck des Verbandes im Bau und Betrieb einer regionalen 
Tierkörpersammelstelle in Regensdorf einerseits und anderseites, sofern nötig, in der 
gemeinsamen Lösung weiterer Aufgaben, wie z.B. die Organisation eines regionalen Tier-
körpersammeldienstes und des Tierkörpertransportes in die Beseitigungsanlage etc. 

Derzeit werden die Kadaverbehälter jeweils am Dienstag durch einen Angestellten der 
«Landi Surb», Schleinikon, in den einzelnen Verbandsgemeinden abgeholt und nach der 
Sammelstelle Bülach geführt. Von dort aus erfolgt der Weitertransport in die Beseiti-
gungsanlage der Tiermehlfabrik Bazenheid SG. Die Verrechnung je Gemeinde erfolgt pro 
Anzahl Gebinde. 

Gemäss Art. 93 Abs. 1 der neuen Kantonsverfassung sind Zweckverbände demokratisch 
zu organisieren. Dies bedeutet, dass die Volksrechte in der Gemeinde sinngemäss auch 
für Zweckverbände (das Initiativ- und Referendumsrecht steht gem. Art. 93 Abs. 2 KV 
den Stimmberechtigten im gesamten Verbandsgebiet zu) zur Anwendung gelangen. Auf-
grund der Übergangsbestimmungen haben die Zweckverbände diese (Volks-)Rechte bis 
Ende 2009 in ihren Statuten zu regeln.  

Für den Zweck, für welche die RTR geschaffen wurde, macht eine solche Demokratisie-
rung durch die entsprechenden politischen Rechte und Möglichkeiten und die damit ein-
hergehende Anpassung der Statuten wenig Sinn. Durch die Umwandlung hin zu einer 
privatrechtlichen Regelung auf Vertragsbasis können nämlich dieselben Leistungen er-
bracht werden, ohne dass dafür sämtliche Exekutivorgane der Verbandsgemeinden min-
destens zwei Mal im Jahr - oder aber im demokratisierten Umfeld alle Stimmberechtigten 
an der Urne - bemüht werden müssen. Eine «Beschneidung» der in der Verfassung stipu-
lierten Rechte durch eine allfällige Auflösung ist im vorliegenden Fall zu verneinen. 

Vor diesem Hintergrund scheinen die Auflösung des Verbandes und die Übertragung des 
Zwecks an eine private Organisation wie die Konsumgenossenschaft Wehntal-Steinmaur 
(Landi Surb) sinnvoll.  

Die «Landi Surb» wird gegenüber den Gemeinden und der Kadaversammelstelle Bülach 
als Leistungserbringer für die Transporte in die Rechtsnachfolge des Verbandes treten. 
Die bisherigen Verbandsgemeinden werden eingeladen, mit der Landi Surb einen ent-
sprechenden Vertrag abzuschliessen. 

Am bisherigen Ablauf ändert sich somit für die Verbandsgemeinden im Grundsatz nichts. 
Der derzeitige Leiter der «Landi Surb», Hansulrich Brechbühl, hat bereits sein Einver-
ständnis zur beabsichtigten Neuregelung gegeben. 

Antrag der Delegiertenversammlung der regionalen Tierkörpersammelstelle  
Regensdorf 

Entsprechend dieser Ausgangslage beantragt die Delegiertenversammlung des Zweck-
verbandes Regionale Tierkörpersammelstelle Regensdorf (RTR) den jeweiligen Exekuti-
ven, den Zweckverband per 31. Dezember 2009 aufzulösen und die vertraglich zu re-
gelnden Aufgaben der «Landi Surb» zu überantworten. Gemäss Art. 42 der Verbands-
statuten bedarf die Auflösung des Verbandes der Zustimmung sämtlicher Verbandsge-
meinden. Nach Zustimmung bzw. nach Auflösung des Verbandes geht der mit der Ge-
meinde Regensdorf abgeschlossene Baurechtsvertrag definitiv unter.  
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Antrag des Gemeinderates 

Der Gemeinderat beantragt der Rechnungsprüfungskommission und den Stimm-
berechtigten, der Auflösung des Zweckverbandes Regionale Tierkörpersammelstelle Re-
gensdorf (RTR) per 31. Dezember 2009 zuzustimmen. 




